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In eigener Sache

Die b ram' tl<uh dem eigenen Klublokal. oder genauer formuliert, mich einem Kaum,
in (fem wir uns einfach wieder regelmässig treffen können, ist im Fehruarheft durch
den Bericht aus England über den Klub in fhdlnnd wieder erneut lebendig geworden
und die Realisierung bleibt nach wie cor auch eine Angelegenheit. die der Leitung
in Zürich am Herzen liegt. \ ielleicht bedarf mein Kommentar im tebruar noch einer
besseren Klarstellung. Durch verständnislose Bresse-Motizen und unsachliche \ erall-
gemeinerungen sind unsere Bestrebungen» nicht so sehr im Wesentlichen. d. h. in der
Herausgabe unserer Zeitschrift zerstört worden, sondern nur in der Auflösung der
Klubabende in einem städtischen Haus, in dem wir zwölf Jahre lang unbeanstandet

unsere V e runs tal tun gen abhalten konnten. Gegen Abende in einem Haus, das sich in
privatem Besitz befindet, wird die Behörde in Zürich sieh tolerierend verhalten wie
es die Basler Behörde bei der ISOLA tut. dem eigenen Klubhdxul. das vor genau 6

Jahren Ernest aus eigener Initiative und mit eigenen Mitteln mit einigen Getreuen

auf die Beine gestellt hat und das seither zu einem beliebten Treffpunkt der KRLIS-
Kameradeti geworden ist. besonders seitdem wir in Zürich meist nur noch auf die
Zusammenkünfte in Basel verweisen konnten. Die Basler Behörde hat im \ erlauf der
Jahre die 11 eberzeugung gewinnen können, dass die seinerzeit von uns gemeinsam
betonten Richtlinien eingehalten worden sind und hat diese Tatsache auch schon
verschiedentlich anerkennend bestätigt. Es ist selbstverständlich, dass ein Klublokal die
Kontakt nähme unter Schicksalsgenossen fördert und vi(de Sfiannungen ausgleichen
kann, die sich besonders bei isoliert lebenden Kameraden einstellen werden. Wir müssen

hier aber doch einmal jenen Abonnenten von ganzem Herzen danken, die nie einen
Klubabend besuchen können, sei es, dass sie es sich aus irgendwelchen beruflichen oder
gesellschaftlichen Gründen versagen müssen, sei es. dass sie in einem andern Erdteil
leben; sie haben aber der Zeitschrift trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten die Treue
bewahrt, weil sie in ihr die wesentliche Brücke sehen, die Kontinente zu verbinden
vermag. Alle Abonnenten, die auch in schwieriger Zeit aufmerksame Leser geblieben
sind, bilden die sichere Grundlage für unsern KREIS. Für ihre andauernde Hilfe in
der Stille und ihre übernationale Kameradschaft bleiben wir ihnen dankbar verbunden.

Rolf
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